
1

Mit Mit WWöörternrtern
umum WorteWorte ringenringen

PatientenverfPatientenverfüügungengungen -- einein ZeichenZeichen
undund AusdruckAusdruck unsererunserer ZeitZeit

Erny GillenErny Gillen

VallendarVallendar,, den 24. Juni 2007den 24. Juni 2007



24. Juni 2007 Erny Gillen 2

PatientenverfPatientenverfüügunggung --

einein VerstVerstäändigungsangebotndigungsangebot (1)(1)

�� an die Person des Arztes:an die Person des Arztes:
�� PatientenverfPatientenverfüügungen bringen persgungen bringen persöönliche Elemente und nliche Elemente und 

ÜÜberzeugungen in den Dialog mit dem Arzt ein. Dieser geht berzeugungen in den Dialog mit dem Arzt ein. Dieser geht 
empathisch auf das Verstempathisch auf das Verstäändigungsangebot ein, wenn er die ndigungsangebot ein, wenn er die 
Elemente aufnimmt und sie in seine Antwort an den Patienten Elemente aufnimmt und sie in seine Antwort an den Patienten 
integriert. integriert. 

�� an das Fachwissen des Arztes:an das Fachwissen des Arztes:
�� PatientenverfPatientenverfüügungen bringen das Gesprgungen bringen das Gesprääch inhaltlich in Gang. ch inhaltlich in Gang. 

Dabei setzen sie bei der Entscheidungsfindung auf den Dabei setzen sie bei der Entscheidungsfindung auf den 
Experten Arzt als kundiger und erfahrener Berater in Experten Arzt als kundiger und erfahrener Berater in 
therapeutischen Fragen. therapeutischen Fragen. 

�� PatientenverfPatientenverfüügungen: gungen: 
ein Instrument der Dokumentation des Arztein Instrument der Dokumentation des Arzt--Patienten GesprPatienten Gespräächschs
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PatientenverfPatientenverfüügunggung --

einein VerstVerstäändigungsangebotndigungsangebot (2)(2)

�� An An FamilieFamilie, , FreundeFreunde undund AngehAngehöörigerige
�� Der Der AutorAutor einereiner PatientenverfPatientenverfüügunggung setztsetzt inhaltlicheinhaltliche undund

personellepersonelle AkzenteAkzente. . DasDas GesprGespräächch wirdwird ausaus der der trautentrauten
UmgebungUmgebung herausgenommenherausgenommen undund üüberber einein Papier Papier 
""versachlichtversachlicht". ". 

�� An An KrankenhauspersonalKrankenhauspersonal, , SeelsorgerSeelsorger undund SozialarbeiterSozialarbeiter
�� PatientenverfPatientenverfüügungengungen signalisierensignalisieren BereitschaftBereitschaft zumzum

GesprGespräächch üüberber schwierigeschwierige FragenFragen undund bietenbieten demdem
SuchendenSuchenden eineneinen ""erstenersten" " EinstiegEinstieg in in dasdas GesprGespräächch. . 

�� PatientenverfPatientenverfüügungen: ein Instrument fgungen: ein Instrument füür Gesprr Gespräächsanstchsanstößößee
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Vernunft und GlaubeVernunft und Glaube
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Argumentation und StandpunktArgumentation und Standpunkt

�� Jede Moral setzt einen Standpunkt voraus.Jede Moral setzt einen Standpunkt voraus.

�� Dieselbe Moral kann von verschiedenen Dieselbe Moral kann von verschiedenen 
Standpunkten begrStandpunkten begrüündet werden.ndet werden.

�� Dieselbe Norm kann, je nachdem von Dieselbe Norm kann, je nachdem von 
welchem Standpunkt aus sie begrwelchem Standpunkt aus sie begrüündet ndet 
wird, Verschiedenes bedeuten.wird, Verschiedenes bedeuten.
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Autonomie des PatientenAutonomie des Patienten

�� Wider eine individualistische VerkWider eine individualistische Verküürzung rzung 
des Autonomiekonzeptes.des Autonomiekonzeptes.

�� Wider ein formalistisch verkWider ein formalistisch verküürztes rztes 
AutonomieverstAutonomieverstäändnis.ndnis.

�� FFüür ein personalistisches und r ein personalistisches und dialogalesdialogales
AutonomieverstAutonomieverstäändnis.ndnis.
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Christliches AutonomieverstChristliches Autonomieverstäändnisndnis

Der Einzelne zDer Einzelne zäählt unendlich viel in der hlt unendlich viel in der 
Gemeinschaft, die ihn hGemeinschaft, die ihn häält. Er schreibt lt. Er schreibt 
sich ein in die globale Geschichte Gottes sich ein in die globale Geschichte Gottes 
mit den Menschen.mit den Menschen.

Der Sinn einer Entscheidung ist Der Sinn einer Entscheidung ist 
kommunikabelkommunikabel und Teil einer und Teil einer 
geschichtlichen Entwicklung.geschichtlichen Entwicklung.



24. Juni 2007 Erny Gillen 12

Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus der gungen aus der 

Sicht des Sicht des PatientenPatienten

Standardisierte PatientenverfStandardisierte Patientenverfüügungen gungen 
auszufauszufüüllen ist keine einsame Tllen ist keine einsame Täätigkeit.tigkeit.

Die österreichische Gesetzgebung fordert eine umfassende 
Beratung vor der Anfertigung einer PV.

Beratungspflicht von Ärzten und Institutionen.
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus der gungen aus der 

Sicht des Sicht des PatientenPatienten

Das Erstellen von PatientenverfDas Erstellen von Patientenverfüügungen als gungen als 
dialogalesdialogales Geschehen, in dem weder Patient Geschehen, in dem weder Patient 
noch Arzt instrumentalisiert werden.noch Arzt instrumentalisiert werden.

Ehrliche Information des Kranken.

Einbeziehung seines nahen Umfeldes.           

Keine Scheu vor Moralischen Angeboten.
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Folgerung Folgerung material inhaltlichermaterial inhaltlicher Art Art 
ffüür den Umgang mit r den Umgang mit 

PatientenverfPatientenverfüügungengungen

In einer In einer „„Kultur des LebensKultur des Lebens““ wird das Leben wird das Leben 
vernvernüünftig gestaltet und geschnftig gestaltet und geschüützttzt
•• wider den provozierten und herbeigefwider den provozierten und herbeigefüührten hrten 
Tod,Tod,

•• wider eine unsinnige und unverhwider eine unsinnige und unverhäältnismltnismäßäßige ige 
LebensverlLebensverläängerung um jeden Preis,ngerung um jeden Preis,

•• ffüür eine palliative Grundeinstellung.r eine palliative Grundeinstellung.



24. Juni 2007 Erny Gillen 15

Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus gungen aus 

äärztlicherrztlicher SichtSicht

�� Dem Patienten bei seiner Entscheidung Dem Patienten bei seiner Entscheidung 
hinsichtlich seiner Behandlung am Lebensende hinsichtlich seiner Behandlung am Lebensende 
zu helfen, gehzu helfen, gehöört zu den Pflichten eines rt zu den Pflichten eines 
(christlichen) Arztes.(christlichen) Arztes.

�� Die Autonomie des Patienten bewusst fDie Autonomie des Patienten bewusst föördern rdern 
und ansprechen, ohne den Patienten zu und ansprechen, ohne den Patienten zu 
üüberfordern.berfordern.

�� Vorgefundene PatientenverfVorgefundene Patientenverfüügung im Kreise der gung im Kreise der 
direkt Betroffenen (Angehdirekt Betroffenen (Angehöörige, Pflegeteamrige, Pflegeteam……) ) 
propro--aktiv ansprechen und besprechen.aktiv ansprechen und besprechen.
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus gungen aus 

äärztlicherrztlicher SichtSicht

Das FDas Füühren von moralischen und ethischen hren von moralischen und ethischen 
GesprGespräächen will gelernt sein.chen will gelernt sein.

•• Obligatorische EinfObligatorische Einfüührung der Ethik als hrung der Ethik als 
PrPrüüfungsfach an den medizinischen Fakultfungsfach an den medizinischen Fakultääten.ten.

•• EinfEinfüührung von ethischer Fachberatung in den hrung von ethischer Fachberatung in den 
KrankenhKrankenhääusern.usern.

•• Integration des Umgangs mit moralischen Integration des Umgangs mit moralischen 
Fragen in die FFragen in die Füührungsgesprhrungsgesprääche.che.
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang r den Umgang 
mit Patientenverfmit Patientenverfüügungen aus gungen aus 
der Sicht des der Sicht des KrankenhausesKrankenhauses

•• Angebot von verschiedenen Formularen.Angebot von verschiedenen Formularen.

•• BeratungsBeratungs-- und Moderationsangebot bei und Moderationsangebot bei 
der Erstellung einer persder Erstellung einer persöönlichen nlichen 
PatientenverfPatientenverfüügung.gung.

•• Aufnahme der PatientenverfAufnahme der Patientenverfüügung in die gung in die 
QM Programme.QM Programme.
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus der gungen aus der 

Sicht des Sicht des KrankenhausesKrankenhauses

Der Umgang mit PatientenverfDer Umgang mit Patientenverfüügungen ist gungen ist 
Managementaufgabe und gehManagementaufgabe und gehöört zur rt zur „„corporatecorporate
cultureculture““ und zur und zur „„corporatecorporate governancegovernance““..

•• PatientenverfPatientenverfüügungen im Leitbild als Mittel des gungen im Leitbild als Mittel des 
Ausdrucks und der StAusdrucks und der Stäärkung von Patientenautonomie,rkung von Patientenautonomie,

sowiesowie

•• als Ausdruck und Mittel des Arztals Ausdruck und Mittel des Arzt--PatientengesprPatientengespräächs chs 
gestaltengestalten
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen aus der Sicht gungen aus der Sicht 

von von „„VertrauenspersonenVertrauenspersonen““

Um das ArztUm das Arzt--PatientenPatienten--GesprGesprääch ch üüber die Unfber die Unfäähigkeit higkeit 
des Patienten sich auszudrdes Patienten sich auszudrüücken hinaus zu fcken hinaus zu föördern, rdern, 
sollen Patienten ermutigt werden, neben dem sollen Patienten ermutigt werden, neben dem 
behandelnden Arzt auch Vertrauenspersonen behandelnden Arzt auch Vertrauenspersonen 
einzusetzen.einzusetzen.
PatientenverfPatientenverfüügungen entsprechen der kommunikativen gungen entsprechen der kommunikativen 
Struktur der Struktur der ArztArzt--PatientPatient--BeziehungBeziehung..
Vorsorgevollmachten fVorsorgevollmachten füühren einen Dritten als hren einen Dritten als 
BevollmBevollmäächtigten in die kommunikative chtigten in die kommunikative ArztArzt--PatientPatient--
BeziehungsstrukturBeziehungsstruktur ein.ein.
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KlugheitserwKlugheitserwäägungengungen

Niemand darf gegen seinen Willen Niemand darf gegen seinen Willen 
gengenöötigt werden, eine Patientenverftigt werden, eine Patientenverfüügung gung 
zu unterschreiben.zu unterschreiben.

Es ist kritische Wachsamkeit geboten, Es ist kritische Wachsamkeit geboten, 
damit nicht mit subtilem Druck der damit nicht mit subtilem Druck der 
direkten Sterbehilfe durch Unterlassen der direkten Sterbehilfe durch Unterlassen der 
Weg geebnet wird.Weg geebnet wird.
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Folgerungen fFolgerungen füür den Umgang mit r den Umgang mit 
PatientenverfPatientenverfüügungen hinsichtlich gungen hinsichtlich 

ihrer ihrer VerbindlichkeitVerbindlichkeit

PatientenverfPatientenverfüügungen als Formular allein gungen als Formular allein 
sind von ihrer Verbindlichkeit her sind von ihrer Verbindlichkeit her 
heuristischer Natur.heuristischer Natur.

PatientenverfPatientenverfüügungen sind das vorletzte gungen sind das vorletzte 
Wort. Sie erWort. Sie erööffnen das Gesprffnen das Gesprääch, beenden ch, beenden 
dieses aber nicht definitiv.dieses aber nicht definitiv.

PatientenverfPatientenverfüügungen sind keine einfach zu gungen sind keine einfach zu 
exekutierenden Patientenbefehle.exekutierenden Patientenbefehle.
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Terri Terri SchiavoSchiavo (1)(1)

Fangen wir mit einigen medizinischen Tatsachen an. Fangen wir mit einigen medizinischen Tatsachen an. 
Als Folge ihrer EssstAls Folge ihrer Essstöörung kam es rung kam es beibei derder PatientinPatientin
Terri Terri SchiavoSchiavo am 25. Februar 1990 zu einem am 25. Februar 1990 zu einem 
Kaliummangel, der einen vorKaliummangel, der einen vorüübergehenden bergehenden 
Herzstillstand verursachte. Durch die dabei Herzstillstand verursachte. Durch die dabei 
aufgetretene Unterversorgung mit Sauerstoff wurde aufgetretene Unterversorgung mit Sauerstoff wurde 
ihr Gehirn schwer geschihr Gehirn schwer geschäädigt und sie fiel in ein digt und sie fiel in ein 
Wachkoma. Laut Ansicht der behandelnden Wachkoma. Laut Ansicht der behandelnden ÄÄrzte wrzte wääre re 
es nicht mehr mes nicht mehr mööglich gewesen, glich gewesen, TerriTerri SchiavoSchiavo aus aus 
diesem Koma wieder aufzuwecken, da das Gehirn zu diesem Koma wieder aufzuwecken, da das Gehirn zu 
grogroßßen Schaden erlitten hatte.en Schaden erlitten hatte.
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Terri Terri SchiavoSchiavo (2)(2)

Im Jahre 2002 hat der Untersuchungsrichter des Im Jahre 2002 hat der Untersuchungsrichter des 
Gerichtes in Florida wGerichtes in Florida wäährend sechs Tage hrend sechs Tage 
AnhAnhöörungsgesprrungsgesprääche bezche bezüüglich des Zustandes von glich des Zustandes von 
TerriTerri SchiavoSchiavo gefgefüührt, einschliehrt, einschließßlich lich 
EinschEinschäätzungen von vier Neurologen, einem tzungen von vier Neurologen, einem 
Radiologen und dem behandelnden Arzt.Radiologen und dem behandelnden Arzt.
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Terri Terri SchiavoSchiavo (3)(3)

Die Beziehungen zwischen Herrn Die Beziehungen zwischen Herrn SchiavoSchiavo und der und der 
Familie Schindler haben 1993 angefangen sich zu Familie Schindler haben 1993 angefangen sich zu 
verschlechtern, als der Prozess wegen eines verschlechtern, als der Prozess wegen eines 
Berufsfehlers betreffend den Herzstillstand von Berufsfehlers betreffend den Herzstillstand von 
TerriTerri SchiavoSchiavo abgeschlossen wurde. 1994 hat Herr abgeschlossen wurde. 1994 hat Herr 
SchiavoSchiavo versucht, die Behandlung einer Infektion versucht, die Behandlung einer Infektion 
abzulehnen, woraufhin die Eltern ein abzulehnen, woraufhin die Eltern ein 
Gerichtsverfahren eingeleitet haben um die Gerichtsverfahren eingeleitet haben um die 
Behandlung zu fordern.Behandlung zu fordern.
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Terri Terri SchiavoSchiavo (4)(4)

Im Jahr 2001 hat der Untersuchungsrichter Im Jahr 2001 hat der Untersuchungsrichter 
anhand von anhand von üüberzeugenden Beweisen berzeugenden Beweisen 
beschlossen, dass beschlossen, dass TerriTerri SchiavoSchiavo unter diesen unter diesen 
UmstUmstäänden wnden wüünsche, auf snsche, auf säämtliche medizinische mtliche medizinische 
MaMaßßnahmen zu verzichten, die ihr Leben nahmen zu verzichten, die ihr Leben 
verlverläängern kngern köönnten. Diese Entscheidung wurde nnten. Diese Entscheidung wurde 
vom Berufungsgericht in Florida bestvom Berufungsgericht in Florida bestäätigt und tigt und 
eine Anheine Anhöörung vom obersten Gerichtshof von rung vom obersten Gerichtshof von 
Florida wurde abgelehnt.Florida wurde abgelehnt.
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Terri Terri SchiavoSchiavo (5)(5)

Als die kAls die küünstliche Ernnstliche Ernäährung von hrung von TerriTerri SchiavoSchiavo
zum zweiten Mal 2003 unterbrochen wurde, hat zum zweiten Mal 2003 unterbrochen wurde, hat 
der Gesetzgeber von Florida das "Gesetz von der Gesetzgeber von Florida das "Gesetz von 
TerriTerri" geschaffen, um die Entscheidung des " geschaffen, um die Entscheidung des 
Gerichtes zu Gerichtes zu üübergehen und die kbergehen und die küünstliche nstliche 
ErnErnäährung wieder aufzunehmen. Dieses Gesetz hrung wieder aufzunehmen. Dieses Gesetz 
wurde jedoch spwurde jedoch spääter als verfassungswidrige ter als verfassungswidrige 
Verletzung der Trennung der rechtlichen Verletzung der Trennung der rechtlichen 
BehBehöörden verurteilt.rden verurteilt.



24. Juni 2007 Erny Gillen 28

Terri Terri SchiavoSchiavo (6)(6)

Am 18. MAm 18. Määrz 2005 wurde die krz 2005 wurde die küünstliche Ernnstliche Ernäährung hrung 
von von TerriTerri SchiavoSchiavo das dritte Mal abgebrochen. Der das dritte Mal abgebrochen. Der 
Kongress der Vereinten Staaten hat aber eine Kongress der Vereinten Staaten hat aber eine 
"Rettungsma"Rettungsmaßßnahme" beschlossen, die vom nahme" beschlossen, die vom 
PrPrääsidenten unterschrieben wurde, um die sidenten unterschrieben wurde, um die 
bundesstaatlichen Hbundesstaatlichen Hööfe zu zwingen, den Fall von fe zu zwingen, den Fall von TerriTerri
SchiavoSchiavo nicht noch einmal aufzunehmen um eine nicht noch einmal aufzunehmen um eine 
gesetzliche Vertretung zu schaffen, die die gesetzliche Vertretung zu schaffen, die die 
Wiederaufnahme der kWiederaufnahme der küünstlichen Ernnstlichen Ernäährung erreichen hrung erreichen 
kköönnte.nnte.
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PatientenverfPatientenverfüügunggung

Im Fluss der Zeit

Heute Morgen
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FragestellungFragestellung undund VorgehenVorgehen

�� ErmessensspielrErmessensspielrääumeume rufenrufen nachnach
moralischenmoralischen EntscheidungenEntscheidungen. . 

�� DieseDiese vorzubereitenvorzubereiten undund in in ethischethisch
abgesichertenabgesicherten BahnenBahnen zuzu begleitenbegleiten kannkann

durchdurch PatientenverfPatientenverfüügungengungen gewgewäährleistethrleistet
werdenwerden. . 
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ZumZum ""VerzichtVerzicht aufauf TherapieTherapie""

VierVier moralischemoralische DokumenteDokumente -- eineeine AussageAussage
�� ""IuraIura et et BonaBona" der " der GlaubenskongregationGlaubenskongregation vonvon 5/1980 5/1980 

(hier (hier abgekabgeküürztrzt: : kathkath))
�� ""RechtRecht der der PatientinnenPatientinnen undund PatientenPatienten aufauf

SelbstbestimmungSelbstbestimmung" " MedizinischMedizinisch--ethischeethische GrundsGrundsäätzetze vomvom
24. 24. NovemberNovember 2005 (2005 (abgekabgek.: SAMW).: SAMW)

�� ""Palliative CarePalliative Care" " MedizinischMedizinisch--ethischeethische RichtlinienRichtlinien undund
EmpfehlungenEmpfehlungen vomvom 23. Mai 2006 (23. Mai 2006 (abgekabgek.: SAMW).: SAMW)

�� ""EmpfehlungenEmpfehlungen der der BundesBundesäärtzekammerrtzekammer undund der der 
ZentralenZentralen EthikkommissionEthikkommission beibei der der BundesBundesäärtzekammerrtzekammer
zumzum UmgangUmgang mit mit VorsorgevollmachtVorsorgevollmacht undund
PatientenverfPatientenverfüügunggung in der in der äärztlichenrztlichen Praxis" Praxis" vomvom 8. 8. MMäärzrz
2007 (hier 2007 (hier abgekabgek.: .: BBääkk))
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Gemeinsame Erkenntnis (Kath; SAMW; BäK)

• Es gibt grundsätzlich medizinische Situationen, in 
denen der "Verzicht auf Therapie" sittlich nicht nur
zulässig, sondern gar gefordert ist. 

• Es handelt sich hierbei jeweils um hochethische
Situationen, die mit der medizinischen, 
pflegerischen und seelsorglichen / 
psychologischen Kompetenz auch ethische
Diskursfähigkeit voraussetzen und benötigen. 
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“Not-wendige” Entscheidungen

Die moralische
Entscheidungsfindung
wird aus der Einsamkeit
des einzelnen
Gewissensurteils in die 
Gemeinsamkeit geholt
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WegweisendeWegweisende PatientenverfPatientenverfüügunggung

PersPersöönlichenliche AkzenteAkzente setzensetzen

ZwischenZwischen -- EuthanasieEuthanasie

-- "acharnement th"acharnement théérapeutique"rapeutique"

-- palliativempalliativem AnsatzAnsatz
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Wenn der Tod nWenn der Tod nääher kommt und durch keine her kommt und durch keine 
Therapie mehr verhindert werden kann, darf Therapie mehr verhindert werden kann, darf 
man sich im Gewissen entschlieman sich im Gewissen entschließßen, auf en, auf 
weitere Heilversuche zu verzichten, die nur weitere Heilversuche zu verzichten, die nur 
eine schwache oder schmerzvolle eine schwache oder schmerzvolle 
VerlVerläängerung des Lebens bewirken kngerung des Lebens bewirken köönnten, nnten, 
ohne dass man jedoch die normalen Hilfen ohne dass man jedoch die normalen Hilfen 
unterlunterläässt, die man in solchen Fsst, die man in solchen Fäällen einem llen einem 
Kranken schuldet.Kranken schuldet.

(Kongregation f(Kongregation füür die Glaubenslehre, Erklr die Glaubenslehre, Erkläärung zur rung zur 
Euthanasie IV, 5. Mai 1980)Euthanasie IV, 5. Mai 1980)



24. Juni 2007 Erny Gillen 36

Loi nLoi n°° 20052005--370 relative aux droits des 370 relative aux droits des 
malades et malades et àà la fin de viela fin de vie (1)(1)

«« Lorsque la personne est hors dLorsque la personne est hors d’é’état dtat d’’exprimer sa exprimer sa 
volontvolontéé, la limitation ou l, la limitation ou l’’arrêt de traitement susceptible de arrêt de traitement susceptible de 
mettre sa vie en danger ne peut être rmettre sa vie en danger ne peut être rééalisaliséé sans avoir sans avoir 
respectrespectéé la procla procéédure colldure colléégiale dgiale dééfinie par le code de finie par le code de 
ddééontologie montologie méédicale et sans que la personne de confiance dicale et sans que la personne de confiance 
prpréévue vue àà ll’’article L. 1111article L. 1111--6 ou la famille ou, 6 ou la famille ou, àà ddééfaut, un de faut, un de 
ses proches et, le cas ses proches et, le cas ééchchééant, les directives anticipant, les directives anticipéées de es de 
la personne, aient la personne, aient ééttéé consultconsultéés. La ds. La déécision motivcision motivéée de e de 
limitation ou dlimitation ou d’’arrêt de traitement est inscrite dans le arrêt de traitement est inscrite dans le 
dossier mdossier méédical. dical. »»
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Loi nLoi n°° 20052005--370 relative aux droits des 370 relative aux droits des 
malades et malades et àà la fin de viela fin de vie (2)(2)

«« Art. L. 1111Art. L. 1111--13. 13. -- LorsquLorsqu’’une personne, en phase une personne, en phase 
avancavancéée ou terminale de ou terminale d’’une affection grave et incurable, une affection grave et incurable, 
quelle ququelle qu’’en soit la cause, est hors den soit la cause, est hors d’é’état dtat d’’exprimer sa exprimer sa 
volontvolontéé, le m, le méédecin peut ddecin peut déécider de limiter ou dcider de limiter ou d’’arrêter un arrêter un 
traitement inutile, disproportionntraitement inutile, disproportionnéé ou nou n’’ayant dayant d’’autre objet autre objet 
que la seule prolongation artificielle de la vie de cette que la seule prolongation artificielle de la vie de cette 
personne, aprpersonne, aprèès avoir respects avoir respectéé la procla procéédure colldure colléégiale giale 
ddééfinie par le code de dfinie par le code de dééontologie montologie méédicale et consultdicale et consultéé la la 
personne de confiance vispersonne de confiance viséée e àà ll’’article L. 1111article L. 1111--6, la famille 6, la famille 
ou, ou, àà ddééfaut, un de ses proches et, le cas faut, un de ses proches et, le cas ééchchééant, les ant, les 
directives anticipdirectives anticipéées de la personne. es de la personne. 
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Loi nLoi n°° 20052005--370 relative aux droits des 370 relative aux droits des 
malades et malades et àà la fin de viela fin de vie (3)(3)

Sa dSa déécision, motivcision, motivéée, est inscrite dans le dossier e, est inscrite dans le dossier 
mméédical. dical. 

«« Le mLe méédecin sauvegarde la dignitdecin sauvegarde la dignitéé du mourant et du mourant et 
assure la qualitassure la qualitéé de sa fin de vie en dispensant les soins de sa fin de vie en dispensant les soins 
visviséés s àà ll’’article L. 1110article L. 1110--10. 10. »» (soins palliatifs)(soins palliatifs)
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUECODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie L(Nouvelle partie Léégislative)gislative) Article L1111Article L1111--66

(Loi n(Loi nºº 20022002--303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 
mars 2002)mars 2002)
(Loi n(Loi nºº 20052005--370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 
23 avril 2005)23 avril 2005)

Toute personne majeure peut dToute personne majeure peut déésigner une personne de signer une personne de 
confiance qui peut être un parent, un proche ou le mconfiance qui peut être un parent, un proche ou le méédecin decin 
traitant, et qui sera consulttraitant, et qui sera consultéée au cas oe au cas oùù elleelle--même serait hors même serait hors 
d'd'éétat d'exprimer sa volonttat d'exprimer sa volontéé et de recevoir l'information et de recevoir l'information 
nnéécessaire cessaire àà cette fin. Cette dcette fin. Cette déésignation est faite par signation est faite par éécrit. Elle crit. Elle 
est rest réévocable vocable àà tout moment. Si le malade le souhaite, la tout moment. Si le malade le souhaite, la 
personne de confiance l'accompagne dans ses dpersonne de confiance l'accompagne dans ses déémarches et marches et 
assiste aux entretiens massiste aux entretiens méédicaux afin de l'aider dans ses dicaux afin de l'aider dans ses 
ddéécisions.cisions.
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Lors de toute hospitalisation dans un Lors de toute hospitalisation dans un éétablissement de tablissement de 
santsantéé, il est propos, il est proposéé au malade de dau malade de déésigner une signer une 
personne de confiance dans les conditions prpersonne de confiance dans les conditions préévues vues àà
l'alinl'alinééa pra prééccéédent. Cette ddent. Cette déésignation est valable pour signation est valable pour 
la durla duréée de l'hospitalisation, e de l'hospitalisation, àà moins que le malade moins que le malade 
n'en dispose autrement.n'en dispose autrement.

Les dispositions du prLes dispositions du préésent article ne s'appliquent pas sent article ne s'appliquent pas 
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnlorsqu'une mesure de tutelle est ordonnéée. Toutefois, e. Toutefois, 
le juge des tutelles peut, dans cette hypothle juge des tutelles peut, dans cette hypothèèse, soit se, soit 
confirmer la mission de la personne de confiance confirmer la mission de la personne de confiance 
antantéérieurement drieurement déésignsignéée, soit re, soit réévoquer la dvoquer la déésignation signation 
de cellede celle--ci.ci.
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Euthanasie Palliative 
Care

Künstliche
Lebens-
verlängerung

Sterben lass
en

Verzicht auf Therapie
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FormulareFormulare: : ersteerste SchritteSchritte zurzur
MeinungsbildungMeinungsbildung

Es Es gibtgibt vieleviele ModelleModelle: : 
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Die Die GGüültigkeitltigkeit der der 
PatientenverfPatientenverfüügunggung (1)(1)

�� MoralischeMoralische GGüültigkeitltigkeit

�� RechtlicheRechtliche GGüültigkeitltigkeit
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Die Die GGüültigkeitltigkeit der der 
PatientenverfPatientenverfüügunggung (2)(2)

ZeitnZeitnäähe und he und KonkretheitsgradKonkretheitsgrad

erherhööhen die Verbindlichkeithen die Verbindlichkeit
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Die Die perspersöönlichenliche PatientenverfPatientenverfüügunggung
(1)(1)
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Die Die perspersöönlichenliche PatientenverfPatientenverfüügunggung
(2)(2)

WertWert--AnamnAnamnääsese
MeineMeine WertvorstellungenWertvorstellungen

MedizinischeMedizinische AnamnAnamnääsese
MeinMein KrankheitsbildKrankheitsbild undund der der zuzu
erwartendeerwartende KrankheitsverlaufKrankheitsverlauf

PersPersöönlichenliche ÜÜberzeugungenberzeugungen

MeineMeine VertreterVertreter
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In In gutenguten TagenTagen ……

…… den den ErnstfallErnstfall vordenkenvordenken undund vorbereitenvorbereiten



24. Juni 2007 Erny Gillen 48

Im Im ErnstfallErnstfall ……

…… sindsind PatientenverfPatientenverfüügungengungen
entlastendentlastend undund richtungsweisendrichtungsweisend ffüürr

die die MitbetroffenenMitbetroffenen

die die ÄÄrzterzte

den den PatientenPatienten
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Die Die PatientenverfPatientenverfüügunggung::

�� einein HilfsmittelHilfsmittel ffüürr dasdas GesprGespräächch

�� eineeine VorentscheidungVorentscheidung ffüürr den den ErnstfallErnstfall

�� keinkein Ersatz Ersatz ffüürr verantwortlicheverantwortliche
EntscheidungenEntscheidungen!!
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VielenVielen DankDank ffüürr IhreIhre
AufmerksamkeitAufmerksamkeit!!


